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1. Verordnung über die Zweijährige Höhere Handelsschule: 

§ 5 Absatz 1 Nummer 2 – Voraussetzungen für die Zulassung: 
Bei den differenzierten Fächern werden nur die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik zur 
Errechnung der Durchschnittsnote herangezogen. Die Leistungen in der Naturwissenschaft 
bleiben unberücksichtigt.  
 
 
 
2. Verordnung über den doppelqualifizierenden Bildungsgang der einjährigen  

Berufsfachschule in Verbindung mit einer Berufsausbildung und dem Abschluss der 
Fachhochschulreife 

§ 6 Absatz 1 Nummer 3 – Voraussetzungen für die Zulassung: 
Bei den differenzierten Fächern werden nur die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik zur 
Errechnung der Durchschnittsnote herangezogen. Die Leistungen in der Naturwissenschaft 
bleiben unberücksichtigt.  
 
 
 

3. Verordnung über die Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz 

§ 7 Absatz 1 – Voraussetzungen für die Zulassung: 
Die Gesamtnote in dem Fach Deutsch muss die Note „befriedigend“ ausweisen. 
 
Wurde der Mittlere Schulabschluss an einer Oberschule erworben und erfolgte ein differen-
zierter Unterricht, so gilt für das E-Niveau die Note „ausreichend“ und für das G-Niveau die 
Note „befriedigend“.  
 
 
 
4. Verordnung über den doppelqualifizierenden Bildungsgang der Berufsfachschule für 

Assistenten mit dem Abschluss der Fachhochschulreife 

§ 6 Absatz 1 Nummer 2a – Voraussetzungen für die Zulassung: 
Die heranzuziehenden zwei Fächer, die für die Zulassung zum Bildungsgang von besonderer 
Bedeutung sind, müssen die Note „befriedigend“ ausweisen. 
 
Wurde der Mittlere Schulabschluss an einer Oberschule erworben und erfolgte ein differen-
zierter Unterricht, so gilt für das E-Niveau die Note „ausreichend“ und für das G-Niveau die 
Note „befriedigend“.  
 
Die Regelung diesbezüglich aus dem Schreiben „Zweijährige Bildungsgänge mit dem Ab-
schluss der Fachhochschulreife“ vom 25. April 2013 ist hiermit aufgehoben. 
 
 
 
5. Verordnung über die Fachoberschule, Klassenstufe 11 

§ 5 Absatz 3 Nummer 1 – Voraussetzungen für die Zulassung: 
Das Zeugnis über den Mittleren Schulabschluss muss einen Notendurchschnitt von mindes-
tens 3,3 in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik ausweisen. 
 
Wurde der Mittlere Schulabschluss an einer Oberschule erworben, darf in den differenziert un-
terrichteten Fächern keine Notenunterschreitung vorliegen. Auf dem E-Niveau muss je Fach 
mindestens die Note „ausreichend“, auf dem G-Niveau je Fach mindestens die Note „befriedi-
gend“ erreicht worden sein.  
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Die Regelung diesbezüglich aus dem Schreiben „Zweijährige Bildungsgänge mit dem Ab-
schluss der Fachhochschulreife“ vom 25. April 2013 ist hiermit aufgehoben. 
 
 
 
6. Verordnung über die Fachschule für Sozialpädagogik 

§ 5 Absatz 1 Nummer 1 – Voraussetzungen für die Zulassung: 
Die Gesamtnote in dem Fach Deutsch muss die Note „befriedigend“ ausweisen. 
 
Wurde der Mittlere Schulabschluss an einer Oberschule erworben und erfolgte ein differen-
zierter Unterricht, so gilt für das E-Niveau die Note „ausreichend“ und für das G-Niveau die 
Note „befriedigend“.  
 
 
 
7. Rahmenbestimmungen für den Schulversuch "Zweijährige Berufsfachschule für 

Pflegehilfe" auf der Basis eines Verordnungsentwurfs 

§ 5 Absatz 1 Buchstabe a) – Voraussetzungen für die Zulassung: 
Das Zeugnis über die Einfache Berufsbildungsreife muss mindestens die Note „befriedigend“ 
in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik oder das Zeugnis über die Erweiterte Be-
rufsbildungsreife muss mindestens die Note „ausreichend“ in den Fächern Deutsch, Englisch 
und Mathematik ausweisen. 
 
Wurde die Einfache Berufsbildungsreife an einer Oberschule erworben und erfolgte ein diffe-
renzierter Unterricht, so gilt für das E-Niveau die Note „ausreichend“ und für das G-Niveau die 
Note „befriedigend“. 
 
Wurde die Erweiterte Berufsbildungsreife an einer Oberschule erworben und erfolgte ein diffe-
renzierter Unterricht, so gilt für das G-Niveau die Note „ausreichend“. 
 
 
 

8. Richtlinie zum Schulversuch Berufsfachschule für Hauswirtschaft und  
 Familienpflege 

Nummer 6.1.1 – Voraussetzungen für die Zulassung: 
Das Zeugnis über die Einfache Berufsbildungsreife muss mindestens die Note „befriedigend“ 
in dem Fach Deutsch oder das Zeugnis über die Erweiterte Berufsbildungsreife muss mindes-
tens die Note „ausreichend“ in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik ausweisen. 
 
Wurde die Einfache Berufsbildungsreife an einer Oberschule erworben und erfolgte ein diffe-
renzierter Unterricht, so gilt für das E-Niveau die Note „ausreichend“ im Fach Deutsch und für 
das G-Niveau die Note „befriedigend“ im Fach Deutsch. 
 
Wurde die Erweiterte Berufsbildungsreife an einer Oberschule erworben und erfolgte ein diffe-
renzierter Unterricht, so gilt für das G-Niveau die Note „ausreichend“ in den Fächern Deutsch, 
Englisch und Mathematik. 
 
 
 
9.  Richtlinien über die Ausbildung und Prüfung von pharmazeutisch-technischen 
 Assistentinnen und pharmazeutisch-technischen Assistenten im Lande Bremen 

Teil 1 Nummer 1 – Zulassung zur Ausbildung, Stundentafel: 
Das Abschlusszeugnis der Allgemeinbildenden Schule muss in den Fächern Mathematik und 
Chemie mindestens befriedigende Noten ausweisen. 
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Wurde der Abschluss an einer Oberschule erworben und erfolgte ein differenzierter Unterricht, 
so gilt jeweils für das E-Niveau die Note „ausreichend“  und für das G-Niveau die Note „befrie-
digend“ in den Fächern Mathematik und Chemie. 
 
 
Für die Bildungsgänge der Zweijährigen Höheren Handelsschule und der Fachoberschule 
soll zeitnah eine endgültige Regelung mit den betroffenen Berufsbildenden Schulen bespro-
chen werden, sodass die oben stehenden Voraussetzungen nur bis zur Änderung der ent-
sprechenden Verordnungen gelten werden. Die Schulaufsichten werden zwecks Terminab-
sprachen diesbezüglich an diese Schulen herantreten.  
 
 
Mit freundliche Grüßen 
im Auftrag 

gez. 
Petra Jendrich 


